
Grabmalordnung 
 
 

Zustimmungserfordernis 

 

(1)  Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung  
 der Friedhofsverwaltung. Auch provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, sofern sie größer  

 als  0,15 m x 0,30 m sind. 
 
(2)  Der Antrag ist in zweifacher Ausführung einzureichen. 
 
(3)  Dem Antrag ist beizufügen: 

1.  der Grabmalentwurf mit Grundriß und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, 
seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und Symbole sowie der 
Fundamentierung  

2.  soweit es zum Verständnis notwendig ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole 
unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhaltes, der Form und der Anordnung.  

In besonderen Fällen kann die Vorlage des Modells oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher 
 Größe verlangt werden.  
 

(4)  Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls der 
 vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
(5)  Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die beantragte Gestaltung des Grabmales nicht objektiv störend 

 auf die Würde des Friedhofes wirkt, beziehungsweise bei Grabfeldern mit besonderer Gestaltungs- 
 vorschrift deren Bestimmungen entspricht. 

 
(6)  Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht binnen zweier

 Jahre nach der Zustimmung errichtet worden sind. 
  Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturalisierte Holztafeln oder 

 Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung/Bestattung verwendet 
 werden. 

 

 

Anlieferung 
 
(1)  Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist der Friedhofsverwaltung der 

 genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen. 
 
(2)  Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern,  das sie am Friedhofseingang von der 

 Friedhofsverwaltung überprüft werden können; Einzelheiten hierzu kann die Friedhofsverwaltung 
 bestimmen. 

 
 

Fundamentierung und Befestigung 

 
(1)  Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerkes so zu fundamentieren und 

 zu befestigen, daß sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht 
 umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

  Allgemein anerkannte Regeln des Handwerkes in diesem Sinne sind insbesondere die Richtlinien für das 
 Fundamentieren und Versetzen von Grabmälern des Bundesinnungsverbandes des deutschen Steinmetz-, 
 Stein- und Holzbildhauerhandwerkes (Versetzrichtlinien). 

 
(2)  Die Steinstärke muß in Verbindung mit einer fachgerechten Verdübelung die Standfestigkeit der 

 Grabmale gewährleisten.  
 

 

 



 

Unterhaltung 
 
(1)  Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicheren 

 Zustand zu halten. Verantwortlich ist der Nutzungsberechtigte. 
 
(2)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist 

der  Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die 
 Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen (Umlegen von 
 Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
 Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, oder ist der 
 Nutzungsberechtigte nicht bekannt bzw. ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, genügen als 
 Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung oder ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die 
 Dauer von einem Monat aufgestellt wird. Nach Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung 
 berechtigt, das Grabmal kostenpflichtig zu entfernen. Sie hat es dann drei Monate aufzubewahren. 

 
(3)  Der Nutzungsberechtigte ist für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von Grabmalen oder 

 Grabmalteilen verursacht wird. 
 
 

Entfernung 

 
(1)  Vor Ablauf der Ruhezeit oder Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 

 Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
  Nach Ablauf des Nutzungsrechtes oder nach der Entziehung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind 
  die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. Geschieht das nicht innerhalb von drei 
  Monaten, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, nach einmaliger Anmahnung die Grabstätte  
  kostenpflichtig abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder 
  sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen gehen  
  entschädigungslos in das Eigentum der Stadt über.  

  
 
 
 

 
Beschlossen vom Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz am 8. Februar 1996 

Veröffentlicht im Stadtanzeiger Nr.4/1996 vom 25. April 1996 

 


